
Bekanntmachung der erneuten öffentlichen Auslegung  
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans  

„Gemeindegebietsübergreifender Solarpark Giebelstadt-
Geroldshausen“ gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Der Marktgemeinderat Giebelstadt hat in seiner Sitzung am 17.02.2020 die Aufstellung 
des Bebauungsplans „Gemeindegebietsübergreifender Solarpark Giebelstadt-
Geroldshausen“ beschlossen. Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Fl.Nrn. 455, 
538/1, 540, 541, 542, 544, 548, 550, 552, 553, 554, 555, 557, 560, 561 und 569/2 sowie 
Teilflächen der Grundstücke Fl.Nrn. 562, 563, 564, 565, 570 und 571, Gemarkung 
Sulzdorf (siehe nachfolgenden Kartenausschnitt):  

 
 
Der vom Planungsbüro Klärle GmbH ausgearbeitete Entwurf des Bebauungsplans wurde 
am 10.10.2022 vom Marktgemeinderat Giebelstadt gebilligt. Die Beteiligung gemäß § 3 
Abs. 2 sowie § 4 Abs. 2 BauGB fand vom 07.11.2022 bis einschließlich 09.12.2022 statt. 
Bedingt durch denkmalrechtliche Belange sind einige Festsetzungen neu zu fassen. 
Es ist eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erforder-
lich. 
Der vom Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 23.10.2023 gebilligte und zur 
Auslegung bestimmte erneute Entwurf in der Fassung vom 04.10.2023 liegt vom  
 

20.11.2023 bis einschließlich 05.12.2023 
 

in der Verwaltungsgemeinschaft Giebelstadt, Marktplatz 3, 97232 Giebelstadt, Zimmer Nr. 
1.07 zu den üblichen Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden 
Unterlagen sind auch im Internet unter www.giebelstadt.de, Bauen & Wohnen, Bebau-
ungspläne und Bauleitplanung veröffentlicht. 
 

http://www.giebelstadt.de/


Während der Auslegungsfrist kann jedermann Stellungnahmen (schriftlich oder zur Nie-
derschrift) zu dem Entwurf abgeben. Stellungnahmen können nur zu den geänderten 
oder ergänzten Teilen abgegeben werden. 
Der Entwurf des Bebauungsplans „Gemeindegebietsübergreifender Solarpark Giebelstadt-
Geroldshausen“ in der Fassung vom 04.10.2023 wurde in folgenden Punkten geändert 
bzw. ergänzt: 

- Entfall der Festsetzung zur Gründungstiefe 
- Aufnahme des Hinweises zur Denkmalpflege 
- Anpassung der Flächen und Berechnungen zum geänderten Umgriff des Denkmals 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellung-
nahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis 
der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutz-
rechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
 
 
 
 
Ortsüblich bekannt gemacht durch:   Giebelstadt, 08.11.2023 
Anschlag an der Amtstafel     Markt Giebelstadt 
am 10.11.2023      Dienststelle 
 
Abgenommen am: 
06.12.2023       1. Bürgermeister 
        Dienstbezeichnung 
 
 
..........................................     ............................................... 
Unterschrift und Dienstbezeichnung   Unterschrift   


